
 
MUSTER FORMULAR 
ZUR ARBEITSPLATZEVALUIERUNG 
STAND MAI 2025 
 

 

 
Bei dem nachfolgenden Formular handelt es sich um eine unverbindliche          

MUSTER-Arbeitsplatzevaluierung.  

Das MUSTER-Formular erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt 

lediglich eine unverbindliche Hilfestellung für eine mögliche Arbeitsplatzevaluierung. 

Das MUSTER-Formular muss deshalb individuell überprüft und den 

Praxisverhältnissen im Einzelfall angepasst werden. Für die Verwendung oder 

Nutzung des MUSTER-Formulars haftet der jeweilige Anwender bzw. die jeweilige 

Anwenderin. 

 



Behandlungsraum Sicherheits- und Gesundheitsdokument 
gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 AschG (z.B. Unfall, begründeter Verdacht 

einer arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeits- 

inspektorates) überprüft und gegebenenfalls angepasst werden! 

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte: 

Tätigkeit: 

Anzahl der Arbeitnehmer: 

Kurzbeschreibung: 

Ermittlung/Beurteilung durch: am: 

Beigezogene Personen: 

Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE- 

Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik 

zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben: 

Es wurden Maßnahmen beraten 

• im Arbeitsschutzausschuss (bei mehr als 100 Arbeitnehmern) am:

• wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht, mit

Sicherheitsfachkraft (SFK) am:

Arbeitsmediziner (AM) am: 

Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) am: 

Belegschaftsorganen (BO) am: 

• Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind, mit

allen betroffenen Arbeitnehmern am:

Beilagen: 



Sonstige personenbezogene Angaben: 

(z.B. erforderliche besondere Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet 

werden darf) 

ja nein 
Hinweise 

w enn ja, w elche 

Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? 

(5. Abschnitt ASchG; 

Vdg über die Gesundheitsüberwachung) 

Sind Fachkenntnisse  nachzuweisen? 

(§ 63 ASchG – z.B. bei Staplern)

Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA) notwendig? 

(eventuell Beilage) 

Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich? 

Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich? 

Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare Gefahr 

erforderlich? 

(§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)

Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet? 

(§§ 40, 42 ASchG)

Bestehen Prüfpflichten ? 

(z.B. lt. § 37 ASchG, 

z.B.: Aufzüge, Hebebühnen, ...)

Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben? 

Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben? 

Ist ein Explosionsschutzdokument behördlich 

vorgeschrieben? 

*) oder Hinweis auf den Aufbewahrungsort angeben: 

Gibt es Beschäftigungsverbote bzw. 

-beschränkungen für:

ja nein 
Hinweise 

w enn ja, w elche 

behinderte Arbeitnehmer? 

schwangere und stillende Mütter? 

Jugendliche? 



Maßnahmenblatt gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Behandlungsraum Tierarzt 

mögliche 

Gefährdung oder Belastung 

festgestellt 

Maßnahmen 

technisch – organisatorisch – personenbezogen 
Zuständiger 

umgesetzt am 

(Termin) 
Kontrolle 



Maßnahmenblatt gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Behandlungsraum Tierarzt 

mögliche 

Gefährdung oder Belastung 

festgestellt 

Maßnahmen 

technisch – organisatorisch – personenbezogen 
Zuständiger 

umgesetzt am 

(Termin) 
Kontrolle 



Röntgen Sicherheits- und Gesundheitsdokument 
gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 ASchG (z.B. Unfall, begründeter Verdacht 

einer- arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeits- 

inspektorates) überprüft und gegebenenfalls angepasst werden! 

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte: 

Tätigkeit: 

Anzahl der Arbeitnehmer: 

Kurzbeschreibung: 

Ermittlung/Beurteilung durch: am: 

Beigezogene Personen: 

Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE- 

Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik 

zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben: 

Es wurden Maßnahmen beraten 

• im Arbeitsschutzausschuss (bei mehr als 100 Arbei tnehmern) am: 

• wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht, mit

Sicherheitsfachkraft (SFK) am:

Arbeitsmediziner (AM) am: 

Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) am: 

Belegschaftsorganen (BO) am: 

• Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind, mit

allen betroffenen Arbeitnehmern am:

Beilagen: 



Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? 

(5. Abschnitt ASchG; 

Vdg über die Gesundheitsüberwachung) 

Sind Fachkenntnisse  nachzuweisen? 

(§ 63 ASchG – z.B. bei Staplern)

Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA) notwendig? 

(eventuell Beilage) 

Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich? 

Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich? 

Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare Gefahr 

erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG) 

Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet? 

(§§ 40, 42 ASchG)

Bestehen Prüfpflichten ? 

(z.B. lt. § 37 ASchG, 

z.B.: Aufzüge, Hebebühnen, ...)

Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben? 

Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben? 

Ist ein Explosionsschutzdokument behördlich vorge- 

schrieben? 

*) oder Hinweis auf den Aufbewahrungsort angeben: 

Gibt es Beschäftigungsverbote bzw. 

-beschränkungen für:

ja nein 
Hinweise 

w enn ja, w elche 

behinderte Arbeitnehmer? 

schwangere und stillende Mütter? 

Jugendliche? 

Sonstige personenbezogene Angaben: 

(z.B. erforderliche besondere Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet 

werden darf) 



Maßnahmenblatt gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Durchführung von Röntgenaufnahmen 

mögliche 

Gefährdung oder Belastung 

festgestellt 

Maßnahmen 

technisch – organisatorisch – personenbezogen 
Zuständiger 

umgesetzt am 

(Termin) 
Kontrolle 



Maßnahmenblatt gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Durchführung von Röntgenaufnahmen 

mögliche 

Gefährdung oder Belastung 

festgestellt 

Maßnahmen 

technisch – organisatorisch – personenbezogen 
Zuständiger 

umgesetzt am 

(Termin) 
Kontrolle 



Bildschirmarbeitsplatz Sicherheits- und Gesundheitsdokument 
gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 ASchG (z.B. Unfall, begründeter Verdacht 

einer- arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeits- 

inspektorates) überprüft und gegebenenfalls angepasst werden! 

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte: 

Tätigkeit: 

Anzahl der Arbeitnehmer: 

Kurzbeschreibung: 

Ermittlung/Beurteilung durch: am: 

Beigezogene Personen: 

Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN),  

ÖVE- -Strahlenschutzunterweisungen haben vor Aufnahme der Tätigkeit, in weiterer Folge mindestens 

einmal jährlich sowie aus gegebenem Anlass zu erfolgen (AllgStrSchV § 85): 

Es wurden Maßnahmen beraten 

• im Arbeitsschutzausschuss (bei mehr als 100 Arbeitnehmern) am:

• wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht, mit

Sicherheitsfachkraft (SFK) am:

Arbeitsmediziner (AM) am: 

Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) am: 

Belegschaftsorganen (BO) am: 

• Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind, mit

allen betroffenen Arbeitnehmern am:

Beilagen: 



Sonstige personenbezogene Angaben: 

(z.B. erforderliche besondere Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet wer- 

den darf) 

ja nein 
Hinweise 

w enn ja, w elche 

Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? 

(5. Abschnitt ASchG; 

Vdg über die Gesundheitsüberwachung) 

Sind Fachkenntnisse  nachzuweisen? 

(§ 63 ASchG – z.B. bei Staplern)

Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA) notwendig? 

(eventuell Beilage) 

Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich? 

Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich? 

Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare Gefahr 

erforderlich? 

(§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)

Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet? 

(§§ 40, 42 ASchG)

Bestehen Prüfpflichten ? 

(z.B. lt. § 37 ASchG, 

z.B.:Aufzüge, Hebebühnen, ...)

Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben? 

Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben? 

Ist ein Explosionsschutzdokument behördlich 

vorgeschrieben? 

*) oder Hinweis auf den Aufbewahrungsort angeben: 

Gibt es Beschäftigungsverbote bzw. 

-beschränkungen für:

ja nein 
Hinweise 

w enn ja, w elche 

behinderte Arbeitnehmer? 

schwangere und stillende Mütter? 

Jugendliche? 



Maßnahmenblatt gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Bildschirmarbeitsplatz 

mögliche 

Gefährdung oder Belastung 

festgestellt 

Maßnahmen 

technisch – organisatorisch – personenbezogen 
Zuständiger 

umgesetzt am 

(Termin) 
Kontrolle 



Maßnahmenblatt gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Bildschirmarbeitsplatz 

mögliche 

Gefährdung oder Belastung

festgestellt 

Maßnahmen 

technisch – organisatorisch – personenbezogen 
Zuständiger 

umgesetzt am 

(Termin) 
Kontrolle 



Reinigungsarbeiten in Tierarztordinationen 

Sicherheits- und Gesundheitsdokument 
gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 ASchG (z.B. Unfall, begründeter Verdacht 

einer- arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeits- 

inspektorates) überprüft und gegebenenfalls angepasst werden! 

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte: 

Tätigkeit: 

Anzahl der Arbeitnehmer: 

Kurzbeschreibung:  

Ermittlung/Beurteilung durch: am: 

Beigezogene Personen: 

Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE- 

Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik 

zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben: 

Es wurden Maßnahmen beraten 

• im Arbeitsschutzausschuss (bei mehr als 100 Arbeitnehmern) am:

• wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht, mit

Sicherheitsfachkraft (SFK) am:

Arbeitsmediziner (AM) am: 

Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) am: 

Belegschaftsorganen (BO) am: 

• Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind, mit

allen betroffenen Arbeitnehmern am:

Beilagen: 



Sonstige personenbezogene Angaben: 

(z.B. erforderliche besondere Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet wer- 

den darf) 

ja nein 
Hinweise 

w enn ja, w elche 

Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? 

(5. Abschnitt ASchG; 

Vdg über die Gesundheitsüberwachung) 

Sind Fachkenntnisse nachzuweisen? 

(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern)

Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA) notwendig? 

(eventuell Beilage) 

Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich? 

Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich? 

Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare Gefahr 

erforderlich? 

(§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)

Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet? 

(§§ 40, 42 ASchG)

Bestehen Prüfpflichten ? 

(z.B. lt. § 37 ASchG, 

z.B.: Aufzüge, Hebebühnen,...)

Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben? 

Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben? 

Ist ein Explosionsschutzdokument behördlich 

vorgeschrieben? 

*) oder Hinweis auf den Aufbewahrungsort angeben: 

Gibt es Beschäftigungsverbote bzw. 

-beschränkungen für:

ja nein 
Hinweise 

w enn ja, w elche 

behinderte Arbeitnehmer? 

schwangere und stillende Mütter? 

Jugendliche? 



Maßnahmenblatt gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Reinigungsarbeiten in Tierarztordinationen 

mögliche 

Gefährdung oder Belastung 

festgestellt 

Maßnahmen 

technisch – organisatorisch – personenbezogen 
Zuständiger 

umgesetzt am 

(Termin) 
Kontrolle 



Maßnahmenblatt gemäß § 5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 

Reinigungsarbeiten in Tierarztordinationen 

mögliche 

Gefährdung oder Belastung 

festgestellt 

Maßnahmen 

technisch – organisatorisch – personenbezogen 
Zuständiger 

umgesetzt am 

(Termin) 
Kontrolle 



Unterweisungen 

Laut § 14 ASchG sind Sie als Arbeitgeber verpflichtet, für eine ausreichende Unterweisung der Arbeit- 

nehmer über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen. 

Diese muss jedenfalls in den folgenden Fällen erfolgen: 

► vor Aufnahme der Tätigkeit

► bei einer Versetzung oder Veränderung des Aufgabenbereiches

► bei Einführung oder Änderung von Arbeitsmitteln

► bei Einführung neuer Arbeitsstoffe

► bei Einführung oder Änderung von Arbeitsverfahren und

► nach Unfällen oder Ereignissen, die beinahe zu einem Unfall geführt hätten, sofern dies zur

Verhütung weiterer Unfälle nützlich erscheint

Auch im Rahmen der Evaluierung ist die Unterweisung ein geeignetes Instrumentarium zur Hebung der 

Arbeitssicherheit. Tragen Sie in folgender Liste die bei der Ermittlung festgestellten Gefahren und Belas- 

tungen ein, für die Unterweisung als notwendige Maßnahme festgestellt wurde. Sie haben auch die 

Möglichkeit, für jede ArbeitnehmerIn eine eigene Liste zu führen. 

Unterwiesene(r): 

Unterweisung über 
Datum der 

Unterweisung 

Bestätigung des 

Arbeitnehmers 

Nächste 

Unterweisung 



Art der Gefährdung/ 

Belastung 

Beschreibung der Einwirkung Maßnahmen 

körperliche Belastung 

(vorwiegend Stehen) 

körperliche Belastung (häufi- 

ges übermäßiges Bücken und 

Strecken) 

Bewegen schwerer Lasten 

von Hand 

Lärm (Beurteilungspegel 

mehr als 85 dB) 

gesundheitsgefährdende 

Arbeitsstoffe 

biologische Stoffe 

(§ 40 Abs 4 Z 2 bis 4 ASchG)

Strahlungen (Röntgen, ...) 

schädliche Kälte, Hitze oder 

Nässe 

psychische Belastung 

Evaluierung nach dem Mutterschutzgesetz 

Nach § 2 a. MSchG sind für Arbeitsplätze, an denen Frauen beschäftigt werden, die Gefahren für die Sicherheit 

und Gesundheit von werdenden und stillenden Müttern und ihre Auswirkungen auf die Schwangerschaft oder 

das Stillen zu ermitteln und zu beurteilen. (erforderlichenfalls ArbeitsmedizinerIn beiziehen) 

Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte: 

A r b e i t sz e i t 
( N a ch t a r b eit, Überstunden, 

S o n n - u n d Feiertage) 



Beurteilung: 
 

Ergibt die Beurteilung der Gefahren/Belastungen mögliche nachteilige Auswirkungen folgt daraus 

eine Änderung bzw. ein Verbot der Beschäftigung. 

 
Ersatzarbeitsplatz: 

 

Findet sich kein geeigneter Arbeitsplatz ist die Dienstnehmerin von der Arbeit freizustellen. 
 

 
Werdenden und stillenden Müttern muss die Möglichkeit gegeben werden, sich während der 

Arbeitszeit hinzulegen und auszuruhen (Mutterschutzgesetz § 8a).  

 
Ort der Liegemöglichkeit: 
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	Behandlungsraum Hautprobleme Gefährdung: Hautprobleme und Allergien
	Behandlungsraum Hautprobleme Maßnahmen: - Hautschutzplan beachten
	Behandlungsraum Hautprobleme Zuständiger: 
	Behandlungsraum Hautprobleme Termin: 
	Behandlungsraum Hautprobleme Kontrolle: 
	Behandlungsraum Zahnsanierung Gefährdung: Absplittern von festen Partikeln bei Zahnsanierung, Aerosolbildung
	Behandlungsraum Zahnsanierung Maßnahmen: - bei bestimmten Behandlungen Augenschutz tragen
	Behandlungsraum Zahnsanierung Zuständiger: 
	Behandlungsraum Zahnsanierung Termin: 
	Behandlungsraum Zahnsanierung Kontrolle: 
	Behandlungsraum Tier Gefährdung: falscher Umgang mit Tieren
	Behandlungsraum Tier Maßnahmen: - Schutzimpfungen
	Behandlungsraum Tier Zuständiger: 
	Behandlungsraum Tier Termin: 
	Behandlungsraum Tier Kontrolle: 
	Behandlungsraum Weitere 0 Gefährdung: 
	Behandlungsraum Weitere 0 Maßnahmen: 
	Behandlungsraum Weitere 0 Zuständiger: 
	Behandlungsraum Weitere 0 Termin: 
	Behandlungsraum Weitere 0 Kontrolle: 
	Behandlungsraum Weitere 1 Gefährdung: 
	Behandlungsraum Weitere 1 Maßnahmen: 
	Behandlungsraum Weitere 1 Zuständiger: 
	Behandlungsraum Weitere 1 Termin: 
	Behandlungsraum Weitere 1 Kontrolle: 
	Behandlungsraum Weitere 2 Gefährdung: 
	Behandlungsraum Weitere 2  Maßnahmen: 
	Behandlungsraum Weitere 2 Zuständiger: 
	Behandlungsraum Weitere 2 Termin: 
	Behandlungsraum Weitere 2 Kontrolle: 
	Röngten Arbeitsplatz: Behandlungsraum
	Röngten Arbeitsplatz 1: 
	Röngten Arbeitsplatz 2: 
	Röngten Arbeitsplatz 3: 
	Röngten Tätigkeit: Durchführung von Röngtenaufnahmen
	Röngten Anzahl AN: 
	Röngten Kruzbeschreibung: 
	Röngten Datum: 
	Röngten Beurteilung durch: 
	Röngten Beigezogene Personen: 
	Röngten Vorschriften: Allgemeine Strahlenschutzverordnung (Allg. StrSchVO)Medizinische Strahlenschutzverordnung (Med. StrSchVO)Strahlenschutzgesetz (StrSchG)
	Röngten Arbeitsschutzausschuss: 
	Röngten Sicherheitsfachkraft: 
	Röngten Arbeitsmediziner: 
	Röngten Sicherheitsvertrauensp: 
	Röngten Belegschaftsorgan: 
	Röngten Betroffene AN: 
	Röngten Beilagen: Betriebsbewilligung bzw. Bauartzulassung
	Röngten Behinderung Ja: Off
	Röngten Behinderung Nein: Off
	Röngten Behingerung Hinweise: 
	Röngten Mütter Ja: Off
	Röngten Mütter Nein: Off
	Röngten Mütter Hinweise: Gem. § 11 AschG sind die Arbeitsbedingungen für eine schwangere Arbeitskraft so zu gestalten, dass dem ungeborenen Kind ein Schutz gewährt wird, der dem Schutz von Einzelpersonen der Bevölkerung vergleichbar ist. Stillende Arbeitskräfte dürfen mit keinen Arbeiten beauftragt werden, bei denen eine Inkorporation von Radionukliden auftreten kann, die eine nicht außer Acht zu lassende Exposition für den Säugling bewirkt; 
	Röngten Jugendliche Ja: Off
	Röngten Jugendliche Nein: Off
	Röngten Jugendliche Hinweise: Personen unter 18 Jahren dürfen mit keiner Arbeit beauftragt werden, die sie zu strahlenexponierten Arbeitskräften macht (§ 10 StrahlenschutzG)
	Röngten Sonstige Personenbez Angaben: - siehe Betriebsbewilligung bzw. Bauartzulassung- berufliche Strahlenexponierung ab 18 Jahren erlaubt
	Röngten Folgeuntersuchungen Ja: Off
	Röngten Folgeuntersuchungen Nein: Off
	Röngten Folgeuntersuchungen Hinweise: 
	Röngten Fachkenntnisse Ja: Off
	Röngten Fachkenntnisse Nein: Off
	Röngten Fachkenntnisse Hinweise: evt. Strahlenschutzbeauftragter (§ 63 Strahlenschutzgesetz)
	Röngten Schutzausrüstung Ja: Off
	Röngten Schutzausrüstung Nein: Off
	Röngten Schutzausrüstung Hinweise: 
	Röngten Bereichskennzeichnung Ja: Off
	Röngten Bereichskennzeichnung Nein: Off
	Röngten Bereichskennzeichnung Hinweise: 
	Röngten Zutritt Ja: Off
	Röngten Zutritt N: Off
	Röngten Zutrittsbeschränkungen Hinweise: 
	Röngten unmittelb G J: Off
	Röngten unmittelb G N: Off
	Röngten Unmittelbare Gefahr Hinweise: 
	Röngten Arbeitsstoffe J: Off
	Röngten Arbeitsstoffe N: Off
	Röngten Arbeitsstoffe Hinweise: Wenn ja: Verzeichnis erstellen und beilegen*)
	Röngten Prüfpflichten J: Off
	Röngten Prüfpflichten N: Off
	Röngten Prüfpflichten Hinweise: Wenn ja: Verzeichnis der Arbeitsmittel erstellen, Prüf- und Wartungspläne beilegen*)
	Röngten Brandsch J: Off
	Röngten Brandsch N: Off
	Röngten Brandschutz Hinweise: Wenn ja: Dokumente beilegen*)
	Röngten Evakuierung J: Off
	Röngten Evakuierung Hinweise: Wenn ja: Dokumente beilegen*)
	Röngten Evakuierung N: Off
	Röngten Explosion J: Off
	Röngten Explosion N: Off
	Röngten Explosion Hinweise: Wenn ja: Dokumente beilegen*)
	Röngten Aufbewahrungsort: 
	Röngten Gefährdung Strahlung: ionisierende Strahlung, mangelnde Kontrolle
	Röngten Maßnahmen Strahlung: - falls eine Dosimetertragepflicht besteht – gemäßBescheid konsequent beachten- Eignungs-, Kontroll- und Enduntersuchungengemäß §§ 89 ff AllgStrSchV 2020 bei beruflich strahlen- exponierten Personen der Kat. A
	Röngten Zuständiger Strahlung: 
	Röngten Termin Strahlung: 
	Röngten Kontrolle Strahlung: 
	Röngten Gefährdung Belehrungen: mangelhafte oder unregelmäßigstattfindende Belehrungen
	Röngten Maßnahmen Belehrungen: - Strahlenschutzunterweisungen haben vor Aufnahme der Tätigkeit, in weiterer Folge mindestens einmal jährlich sowie aus gegebenem Anlass zu erfolgen (AllgStrSchV § 85)
	Röngten Zuständiger Belehrungen: 
	Röngten Termin Belehrungen: 
	Röngten Kontrolle Belehrungen: 
	Röngten Gefährdung Geräteunterlagen: Geräteunterlagen (z.B. Benutzer- handbuch) nicht vorhanden oder unzureichend
	Röngten Maßnahmen Geräteunterlagen: - Geräteunterlagen beim Hersteller anfordern- Röntgenbuch führen
	Röngten Zuständiger Geräteunterlagen: 
	Röngten Termin Geräteunterlagen: 
	Röngten Kontrolle Geräteunterlagen: 
	Röngten Gefährdungen Gefährdungen: 
	Röngten Maßnahmen Gefährdungen: 
	Röngten Zuständiger Gefährdungen: 
	Röngten Termin Gefährdungen: 
	Röngten Kontrolle Gefährdungen: 
	Röngten Gefährdung Anderes 1: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 1: 
	Röngten Zuständiger Anderes 1: 
	Röngten Termin Anderes 1: 
	Röngten Kontrolle Anderes 1: 
	Röngten Gefährdung Anderes 2: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 2: 
	Röngten Zuständiger Anderes 2: 
	Röngten Termin Anderes 2: 
	Röngten Kontrolle Anderes 2: 
	Röngten Gefährdung Anderes 3: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 3: 
	Röngten Zuständiger Anderes 3: 
	Röngten Kontrolle Anderes 3: 
	Röngten Termin Anderes 3: 
	Röngten Gefährdung Anderes 4: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 4: 
	Röngten Zuständiger Anderes 4: 
	Röngten Termin Anderes 4: 
	Röngten Kontrolle Anderes 4: 
	Röngten Gefährdung Anderes 5: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 5: 
	Röngten Zuständiger Anderes 5: 
	Röngten Termin Anderes 5: 
	Röngten Kontrolle Anderes 5: 
	Röngten Gefährdung Anderes 6: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 6: 
	Röngten Zuständiger Anderes 6: 
	Röngten Termin Anderes 6: 
	Röngten Kontrolle Anderes 6: 
	Röngten Gefährdung Anderes 7: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 7: 
	Röngten Zuständiger Anderes 7: 
	Röngten Termin Anderes 7: 
	Röngten Kontrolle Anderes 7: 
	Röngten Gefährdung Anderes 8: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 8: 
	Röngten Zuständiger Anderes 8: 
	Röngten Termin Anderes 8: 
	Röngten Kontrolle Anderes 8: 
	Röngten Gefährdung Anderes 9: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 9: 
	Röngten Zuständiger Anderes 9: 
	Röngten Termin Anderes 9: 
	Röngten Kontrolle Anderes 9: 
	Röngten Gefährdung Anderes 10: 
	Röngten Maßnahmen Anderes 10: 
	Röngten Zuständiger Anderes 10: 
	Röngten Termin Anderes 10: 
	Röngten Kontrolle Anderes 10: 
	Bildschirmarbeitsplatz Arbeitsplatz: Bildschirmarbeitsplatz
	Bildschirmarbeitsplatz Tätigkeit: Durchführung von administrativen Tätigkeiten
	Bildschirmarbeitsplatz Anzahl AN: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kurzbeschreibung: 
	Bildschirmarbeitsplatz Datrum_af_date: 
	Bildschirmarbeitsplatz Beurteilung durch: 
	Bildschirmarbeitsplatz Beigezogene P: 
	Bildschirmarbeitsplatz Vorschriften: 
	Bildschirmarbeitsplatz 100 AN: 
	Bildschirmarbeitsplatz SFK: 
	Bildschirmarbeitsplatz AM: 
	Bildschirmarbeitsplatz SVP: 
	Bildschirmarbeitsplatz BO: 
	Bildschirmarbeitsplatz betroffene AN: 
	Bildschirmarbeitsplatz Beilagen: 
	Bildschirmarbeitsplatz Behinderung J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Behinderung N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Behinderung Hinweis: 
	Bildschirmarbeitsplatz Mütter J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Mütter N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Mütter Hinweis: dauernde statische Haltung ist zu vermeiden, Pausenmöglichkeiten
	Bildschirmarbeitsplatz Jugendliche J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Jugendliche N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Jugendliche Hinweis: 
	Bildschirmarbeitsplatz sonst pers Angaben: 
	Bildschirmarbeitsplatz Folge J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Folge N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Folgeuntersuchung Hinweis: Recht der Arbeitnehmer auf Augenuntersuchung bei Bildschirmarbeit (§ 68 ASchG)
	Bildschirmarbeitsplatz Fach J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Fach N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Fachkenntnisse Hinweis: 
	Bildschirmarbeitsplatz Schutz J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Schutz N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Schutzausrüstung Hinweis: Sehhilfe lt. § 68 ASchG, wenn erforderlich
	Bildschirmarbeitsplatz Bereich J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Bereich N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Bereichskennzeichnung Hinweis: 
	Bildschirmarbeitsplatz Zutritt J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Zutritt N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Zutritt Hinweis: 
	Bildschirmarbeitsplatz unittelbare G J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz unittelbare G N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz unmittelbare Gefahr Hinweis: 
	Bildschirmarbeitsplatz Arbeitsstoffe J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Arbeitsstoffe N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Arbeitsstoffe Hinweis: Wenn ja, Verzeichnis erstellen, und beilegen*)
	Bildschirmarbeitsplatz Prüfpflichten J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Prüfpflichten N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Prüfpflichten Hinweis: Wenn ja, Verzeichnis der Arbeitsmittel erstellen, Prüf- und Wartungspläne beilegen*)
	Bildschirmarbeitsplatz Brand N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Brand J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Brandschutz Hinweis: Wenn ja, Dokumente beilegen*)
	Bildschirmarbeitsplatz Evakuierung J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Evakuierung N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Evakuierung Hinweis: Wenn ja, Dokumente beilegen*)
	Bildschirmarbeitsplatz Explosion J: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Explosion N: Off
	Bildschirmarbeitsplatz Explosion Hinweis: Wenn ja, Dokumente beilegen*)
	Bildschirmarbeitsplatz Aufbewahrungsort: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung Sehbedingungen: Sehbedingungen
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen Sehbedingungen: - Bildschirm blendfrei aufstellen (siehe Merkblatt M 026 der AUVA und ÖNORM A 2630)- wenn erforderlich: geeigneten Lichtschutz anbringen (z.B. Filterrollos)- Beleuchtungsstärke nach ÖNORM 0 1040(Allgemeinbeleuchtung 300 bis 500 Lux)- Spiegelungen im Bildschirm vermeiden (siehe Merkblatt M 026 der AUVA und ÖNORM A 2630)- Möglichkeit zur Augenuntersuchung- Sehhilfe, wenn erforderlich
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger Sehbedingungen: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin Sehbedingungen: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle Sehbedingungen: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung Brand: Brandgefahr
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen Brand: - Feuerlöscher überprüfen
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger Brand: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin Brand: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle Brand: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung Physisch: physische Belastung
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen Physisch: - Bürostuhl individuell einstellen (siehe Merkblatt M 026 der AUVA)- Bedienungsanleitungen (Bürostuhl, ...) den Mitarbeitern zur Verfügung stellen- wenn erforderlich Fußstützen verwenden- beim Bildschirm richtigen Sehabstand (ca. 50–70cm) und richtige Augenhöhe- Geräteanordnung am Arbeitsplatz optimieren (siehe M 026 der AUVA)
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger Physisch: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin Physisch: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle Physisch: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung Chemie: Chemische Arbeitsstoffe
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen Chemie: - Toner-Wechsel: Sicherheitsdatenblatt und Wartungs- vorschrift beachten- Sicherheitsdatenblätter beachten- Ozonfilter gemäß Betriebsanleitung wechseln(Kopierer und Laserdrucker)
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger Chemie: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin Chemie: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle Chemie: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung Elektrizität: Elektrizität
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen Elektrizität: - Beschädigung an Installationen sofort melden und durch einen Fachmann instandsetzen lassen
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger Elektrizität: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin Elektrizität: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle Elektrizität: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung Sturz: Sturz von Personen
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen Sturz: - Kabel im Kabelkanal verlegen- Schubladen immer schließen- Aufstiegshilfen und genormte Leitern verwenden
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger Sturz: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin Sturz: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle Sturz: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung Blendung: Blendung und Reflexionen
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen Blendung: - Bildschirmaufstellung mit Blickrichtung parallel zum Fenster
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger Blendung: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin Blendung: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle Blendung: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung Klima: Raumklimafaktoren
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen Klima: 
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger Klima: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin Klima: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle Klima: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung 1: 
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen 1: 
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger 1: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin 1: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle 1: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung 2: 
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen 2: 
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger 2: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin 2: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle 2: 
	Bildschirmarbeitsplatz Gefährdung 3: 
	Bildschirmarbeitsplatz Maßnahmen 3: 
	Bildschirmarbeitsplatz Zuständiger 3: 
	Bildschirmarbeitsplatz Termin 3: 
	Bildschirmarbeitsplatz Kontrolle 3: 
	Reinigungsarbeiten Arbeitsplatz: Tierarztordination
	Reinigungsarbeiten Tätigkeit: Reinigungsarbeiten
	Reinigungsarbeiten Anzahl AN: 
	Reinigungsarbeiten Kurzbeschreibung: 
	Reinigungsarbeiten Datum_af_date: 
	Reinigungsarbeiten Beurteilung durch: 
	Reinigungsarbeiten Beigezogene P: 
	Reinigungsarbeiten Vorschriften: 
	Reinigungsarbeiten 100 AN: 
	Reinigungsarbeiten SFK: 
	Reinigungsarbeiten AM: 
	Reinigungsarbeiten SVP: 
	Reinigungsarbeiten BO: 
	Reinigungsarbeiten betroffene AN: 
	Reinigungsarbeiten Beilagen: 
	Reinigungsarbeiten Behinderung J: Off
	Reinigungsarbeiten Behinderung N: Off
	Reinigungsarbeiten Behinderung Hinweis: 
	Reinigungsarbeiten Mütter J: Off
	Reinigungsarbeiten Mütter N: Off
	Reinigungsarbeiten Mütter Hinweis: Heben, Tragen, Beugen, Reinigungsmittel, MSchG
	Reinigungsarbeiten Jugendliche J: Off
	Reinigungsarbeiten Jugendliche N: Off
	Reinigungsarbeiten Jugendliche Hinweis: 
	Reinigungsarbeiten sonst pers Angaben: 
	Reinigungsarbeiten Folge J: Off
	Reinigungsarbeiten Folge N: Off
	Reinigungsarbeiten Folgeuntersuchung Hinweis: 
	Reinigungsarbeiten Fach J: Off
	Reinigungsarbeiten Fach N: Off
	Reinigungsarbeiten  Fachkenntnisse Hinweis: jedoch ausreichende Unterweisung
	Reinigungsarbeiten  Schutz J: Off
	Reinigungsarbeiten Schutz N: Off
	Reinigungsarbeiten Schutzausrüstung Hinweis: Hautschutz, Handschuhe
	Reinigungsarbeiten Bereich J: Off
	Reinigungsarbeiten Bereich N: Off
	Reinigungsarbeiten Bereichskennzeichnung Hinweis: 
	Reinigungsarbeiten Zutritt J: Off
	Reinigungsarbeiten Zutritt N: Off
	Reinigungsarbeiten Zutritt Hinweis: 
	Reinigungsarbeiten unittelbare G J: Off
	Reinigungsarbeiten unittelbare G N: Off
	Reinigungsarbeiten unmittelbare Gefahr Hinweis: 
	Reinigungsarbeiten Arbeitsstoffe J: Off
	Reinigungsarbeiten Arbeitsstoffe N: Off
	Reinigungsarbeiten Arbeitsstoffe Hinweis: Wenn ja, Verzeichnis erstellen, und beilegen*)
	Reinigungsarbeiten Prüfpflichten J: Off
	Reinigungsarbeiten Prüfpflichten N: Off
	Reinigungsarbeiten Prüfpflichten Hinweis: Wenn ja, Verzeichnis der Arbeitsmittel erstellen, Prüf- und Wartungspläne beilegen*)
	Reinigungsarbeiten Brand N: Off
	Reinigungsarbeiten Brand J: Off
	Reinigungsarbeiten Brandschutz Hinweis: Wenn ja, Dokumente beilegen*)
	Reinigungsarbeiten Evakuierung J: Off
	Reinigungsarbeiten Evakuierung N: Off
	Reinigungsarbeiten Evakuierung Hinweis: Wenn ja, Dokumente beilegen*)
	Reinigungsarbeiten Explosion J: Off
	Reinigungsarbeiten Explosion N: Off
	Reinigungsarbeiten Explosion Hinweis: Wenn ja, Dokumente beilegen*)
	Reinigungsarbeiten Aufbewahrungsort: 
	Reinigungsarbeiten Gefährdung Alleinarbeitsplatz: Alleinarbeitsplatz
	Reinigungsarbeiten Maßnahmen Alleinarbeitsplatz: - Kontrolle sicherstellen (Notrufmöglichkeit etc.)
	Reinigungsarbeiten Zuständiger Alleinarbeitsplatz: 
	Reinigungsarbeiten Termin Alleinarbeitsplatz: 
	Reinigungsarbeiten Konrolle Alleinarbeitsplatz: 
	Reinigungsarbeiten Gefährdung Mütter: schwere körperliche Arbeit für werdende und stillende Mütter
	Reinigungsarbeiten Maßnahmen Mütter: - laut Mutterschutzgesetz verboten (Heben, Tragen, Be-wegen von Lasten, häufiges Strecken und Beugen etc.)
	Reinigungsarbeiten Zuständiger Mütter: 
	Reinigungsarbeiten Termin Mütter: 
	Reinigungsarbeiten Konrolle Mütter: 
	Reinigungsarbeiten Gefährdung Heben: heben, tragen und bewegen von Lasten
	Reinigungsarbeiten Maßnahmen Heben: - nur Arbeitnehmer nach Maßgabe ihrer Konstitution und Körperkräfte einsetzen- siehe eigene Grundevaluierung»Lastenhandhabung, manuell «
	Reinigungsarbeiten Zuständiger Heben: 
	Reinigungsarbeiten Termin Heben: 
	Reinigungsarbeiten Konrolle Heben: 
	Reinigungsarbeiten Gefährdung Stolpern: Stolpergefahr durch Kabel, Bodenunebenheiten usw.
	Reinigungsarbeiten Maßnahmen Stolpern: - Kabel in Kabelkanal verlegen- Mängelbeseitigung
	Reinigungsarbeiten Zuständiger Stolpern: 
	Reinigungsarbeiten Termin Stolpern: 
	Reinigungsarbeiten Konrolle Stolpern: 
	Reinigungsarbeiten Gefährdung Ausrutschen: Ausrutschen
	Reinigungsarbeiten Maßnahmen Ausrutschen: - festes Schuhwerk mit gut haftender Sohle – keinePantoffeln- Gefahrenbereich durch Tafeln kennzeichnen- Trocken nachwischen
	Reinigungsarbeiten Zuständiger Ausrutschen: 
	Reinigungsarbeiten Termin Ausrutschen: 
	Reinigungsarbeiten Konrolle Ausrutschen: 
	Reinigungsarbeiten Gefährdung Absturz: Absturz infolge ungeeigneter Aufstiegshilfen wie Rollsessel,-stellagen, -schränke, Kisten etc.
	Reinigungsarbeiten Maßnahmen Absturz: 
	Reinigungsarbeiten Zuständiger Absturz: 
	Reinigungsarbeiten Termin Absturz: 
	Reinigungsarbeiten Konrolle Absturz: 
	Reinigungsarbeiten Gefährdung Wasser: 
	Reinigungsarbeiten Maßnahmen Wasser: - wasserunlösliche Hautschutzmittel verwenden- intakte chemikalienbeständige Handschuhe verwenden (allergenfrei)- Unterziehhandschuhe
	Reinigungsarbeiten Zuständiger Wasser: 
	Reinigungsarbeiten Termin Wasser: 
	Reinigungsarbeiten Konrolle Wasser: 
	Reinigungsarbeiten Gefährdung Vergiften: vergiften, verätzen,reizen, sensibilisieren durch Reinigungsmittel
	Reinigungsarbeiten Maßnahmen Vergiften: - möglichst ungefährliche Reinigungsmittel verwenden- Verwenderinformation nachweislich zur Kenntnis bringen und vergewissern, dass Unterweisung ver- standen wurde- nur in kleinen verschließbaren Gebinden ausgeben- nur in Gebinden mit Gefahrenkennzeichnung lagern und verwenden- Verschlüsse und Ausgießvorrichtungen auf leichte Bedienbarkeit und Spritzsicherheit prüfen- Überdosierung durch Dosiervorrichtung , Farbkenn- zeichnung vermeiden
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